
 
 

 Bitte wenden 

Hundesteuer-Anmeldung 

An die        Eingangsvermerk 

 

 

 

 

Hundehalterin/ Hundehalter 

Familienname, Vorname 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

Telefon-Nr. und E-Mail  

Bei Zuzug: Vorherige Gemeinde/ Samtgemeinde/ Stadt 

 

Beschreibung des Hundes   -Bitte Kopie des Heimtierpasses beifügen- 

Beginn der Hundehaltung (genaues Datum) Anzahl der bereits im Haushalt gehaltenen Hunde 

Name des Hundes Rasse 

Wurftag Farbe 

Geschlecht Kenn-Nummer des Transponders (Chip-ID) 

 

Weitere anzumeldende Hunde 

Beginn der Hundehaltung (genaues Datum)  

Name des Hundes Rasse 

Wurftag Farbe 

Geschlecht Kenn-Nummer des Transponders (Chip-ID) 

 

Samtgemeinde Ahlden    

-Steueramt- 

Bahnhofstraße 30 

29693 Hodenhagen 

 



 
 

 Bitte wenden 

 

§ 7 NHundG 

Wurde eine Gefährlichkeit festgestellt?                Ja    Nein 

Falls ja, welche? Durch welche Behörde? 

 

Angaben zum Sachkundenachweis  -Bitte Nachweis beifügen- 

Die theoretische Sachkundeprüfung wurde abgelegt. 

(Die Prüfung ist gem. § 3 S.3 NHundG vor Aufnahme der Hundehaltung abzulegen) 

      Ja    

      Nein               

Die praktische Sachkundeprüfung wurde abgelegt. 

(Die Prüfung ist gem. § 3 S.3 NHundG während des ersten Jahres der Hundehaltung abzulegen.) 

      Ja 

      Nein                 

Ich habe vor dem 1. Juli 2013 bereits einen Hund gehalten und ordnungsgemäß zur 

Hundesteuer angemeldet; die Haltung bestand über mindestens zwei 

zusammenhängende Jahre. -Bitte Nachweis beifügen.- 

(Somit erfülle ich die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 3 Abs. 2 

NHundG.) 

von  

bis 

 

Haftpflichtversicherung   -Bitte Nachweis beifügen- 

Eine Haftpflichtversicherung gem. § 5 NHundG gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren mit einer 

Mindestversicherungssumme von 500.00 € für Personen und 250.000 € für Sachschäden 

 habe ich abgeschlossen.  

 

Zentrales Register    -Bitte Nachweis beifügen- 

Jede/-r Hundehalter/-in hat gem. § 6 NHundG vor der Vollendung des siebten Lebensmonats des Hundes Halterdaten und 

Angaben zum Hund dem Zentralen Register zu melden. Ist der Hund bei der Aufnahme der Hundehaltung älter als sechs Monate, 

so sind die Angaben innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Hundehaltung zu machen.  

 Die Registrierung ist bereits erfolgt. 

 

Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. 

Ort, Datum Unterschrift der Hundehalterin / des Hundehalters 

 


